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	Musterformulierung für Leistungsausschluss (Auszug)

	Allerdings kann die Einrichtung in den folgenden Fällen die notwendigen Leistungen nicht anbieten, weshalb eine Anpassung der Leistungen an den veränderten Bedarf gem. § 8 Abs. 4 WBVG ausgeschlossen ist:
(…)
Nicht möglich ist die Versorgung von Bewohnern, die ein therapeutisch nicht beeinflussbares aggressives Verhalten in einer Intensität oder Häufigkeit zeigen, die mit dem Hausfrieden oder dem Sicherheitsbedürfnis von Mitbewohnern oder des Pflegepersonals nicht vereinbar ist.
Ebenfalls nicht sichergestellt werden kann die Versorgung von Bewohnern mit autoaggressiven oder suizidalen Handlungstendenzen, sofern daraus eine akute Eigengefährdung oder ein unzumutbarer Überwachungsaufwand verbunden wäre.
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